
Anlauf-Stelle für 
die Umsetzung der  
UN-Behinderten-
Rechts-Konvention 

Focal Point



Focal Point ist ein englischer Begriff.

Focal Point wird ausgesprochen: Fokal Peunt

Focal Point bedeutet: Mittel-Punkt.

Der Focal Point ist eine Anlauf-Stelle 

beim Referat Behinderung und Inklusion

in der Abteilung Soziales des Landes Salzburg. 

Diese Stelle setzt sich für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen ein.

Diese Stelle arbeitet für die Umsetzung 

der UN-Behinderten-Rechts-Konvention.

Das steht so im Salzburger Teil-habe-gesetz.

Was ist der Focal Point? 



Was macht der Focal Point? 

Der Focal Point 

macht auf  

Themen von Menschen 

mit Behinderungen 

aufmerksam.

Der Focal Point 

spricht mit  

verschiedenen  

Menschen über Teil-habe 

von Menschen mit 

Behinderungen.

Der Focal Point  

kümmert sich um 

Beschwerden, wenn eine 

Website oder eine App einer 

Öffentlichen Stelle nicht 

barriere-frei ist. Der Focal  

Point arbeitet  

mit Menschen mit  

Behinderungen  

zusammen.



 

Der 

Focal Point leitet 

Arbeits-Gruppen.

Der Focal Point unterstützt 

Betriebe und Organisationen, 

Barrieren abzubauen.

Der Focal Point lädt 

Menschen mit und ohne 

Behinderungen ein. 

Sie entwickeln gemeinsam 

Ideen für ein barriere-

freies Mit-einander.

Der Focal Point 

macht Work-Shops.

Ein Beispiel: Ein Work-

Shop über selbstbestimm-

tes Leben und Wohnen 

von Menschen mit 

Behinderungen.

Der Focal Point setzt 

Schritte für die  

Um-setzung der UN-

Behinderten-Rechts-

Konvention. Viele Schritte  

stehen im Landes-Aktions-

Plan MIT-einander. 



„UN“ steht für „United Nations“,  

auf Deutsch heißt das „Vereinte Nationen“. 

Diese Staaten haben einen Vertrag ab-geschlossen.

In diesem Vertrag stehen  

die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Diesen Vertrag gibt es in Österreich  

seit dem Jahr 2008. 

Österreich ist ein Mit-glied der UN.

Österreich muss sich auch an diesen Vertrag halten.

Was ist die UN-Behinderten-
Rechts-Konvention? 



„Jeder Mensch  

ist anders.

Jeder Mensch  

gehört dazu.

Das ist Vielfalt!“



Alle, die ein Anliegen in  

Bezug auf die UN-Behinderten- 

Rechts-Konvention haben. 

So können Sie den Focal Point erreichen:
Focal Point, Land Salzburg

Abteilung Soziales

Referat 3/05 Behinderung und Inklusion

Fischer-von-Erlach-Straße 47,  

Postfach 527, 5010 Salzburg

Tel. +43 662 8042-3554

Sprechstunde Focal-Point
Wann? 
Jeden 1. Dienstag im Monat von 10:00 – 13:00 Uhr

Wie?
Anrufen, schreiben oder zur Sprechstunden-Zeit 

vorbeikommen.

Email: focalpoint@salzburg.gv.at

Website: https://www.salzburg.gv.at/themen/

soziales/menschen-mit-behinderungen/focal-point

Wer kann sich an den Focal Point 
wenden?

mailto:focalpoint@salzburg.gv.at
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/menschen-mit-behinderungen/focal-point
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/menschen-mit-behinderungen/focal-point
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